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§ 3 AtomHG 1999 Haftung des
Betriebsunternehmers

 AtomHG 1999 - Atomhaftungsgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Der Betriebsunternehmer einer Kernanlage haftet für Schäden, die durch den Betrieb der Kernanlage an

Menschen oder Sachen verursacht werden. Der Betrieb der Kernanlage umfaßt auch den Abbau der Anlage bis

zur Entsorgung des radioaktiven Inventars.

2. (2)Der Betriebsunternehmer einer Kernanlage haftet weiters für Schäden, die außerhalb der Kernanlage

verursacht werden, wenn diese Schäden

1. 1.auf Kernmaterial aus seiner Kernanlage zurückgehen und eingetreten sind, bevor der

Betriebsunternehmer einer anderen Kernanlage die Verfügungsgewalt über dieses Kernmaterial

übernommen hat, oder

2. 2.auf an seine Kernanlage mit seinem Einverständnis versendetes Kernmaterial zurückgehen und

eingetreten sind, nachdem er die Verfügungsgewalt über dieses Kernmaterial übernommen hatte.
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